
Fünftes Buch: Erbrecht

sind. Auf diese Lasten finden die Vorschriften des § 2124 
Abs. 2 Anwendung.

§2127
Der Naeherbe ist berechtigt, von dem Vorerben Auskunft 

über den Bestand der Erbschaft zu verlangen, wenn Grund 
zu der Annahme besteht, daß der Vorerbe durch seine Ver
waltung die Rechte des Nacherben erheblich verletzt.

§ 2128
(1) Wird durch das Verhalten des Vorerben oder durch 

seine ungünstige Vermögenslage die Besorgnis einer erheb
lichen Verletzung der Rechte des Nacherben begründet, so 
kami der Nacherbe Sicherheitsleistung verlangen.

(2) Die für die Verpflichtung des Nießbrauchers zur 
Sicherheitsleistung geltenden Vorschriften des § 1052 finden 
entsprechende Anwendung.

§ 2129
(1) Wird dem Vorerben die Verwaltung nach den Vor

schriften des § 1052 entzogen, so verliert er das Recht, über 
Erbschaftsgegenstände zu verfügen.

(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte 
von einem Nichtberechtigten herleiten, finden entspre
chende Anwendung. Für die zur Erbschaft gehörenden For
derungen ist die Entziehung der Verwaltung dem Schuldner 
gegenüber erst wirksam, wenn er von der getroffenen An
ordnung Kenntnis erlangt oder wenn ihm eine Mitteilung 
von der Anordnung zugestellt wird. Das gleiche gilt von der 
Aufhebung der Entziehung.

§ 2130
(1) Der Vorerbe ist nach dem Eintritte der Nacherbfolge 

verpflichtet, dem Nacherben die Erbschaft in dem Zustande 
herauszugeben, der sich bei einer bis zur Herausgabe fort
gesetzten ordnungsmäßigen Verwaltung ergibt. Auf die 
Herausgabe eines landwirtschaftlichen Grundstücks findet 
die Vorschrift des § 592, auf die Herausgabe eines Landguts 
finden die Vorschriften der §§ 592, 593 entsprechende An
wendung.

(2) Der Vorerbe hat auf Verlangen Rechenschaft abzulegen.
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